
298 der Beilagen zu den 'stenographischen Protokollen des Nationalrates ('V: G.P. ). 

Regierungsvorlage. 
, , 

Bundesgesetz vom 1947, der Wtasserbenutzung nicht oder nicht wesent7 
womit. das Bundesgesetz vom 19. Oktober lich her:ührtwer1den, v,om Standpunkt öffent-
1934,B. G. BI. 11 Nr. 316, betreffend das l1cherInn:eressen uIlId .fremder Rechte zulässig 
Wasserrecht, abgeändert wird (Wasserrechts- si'nd. 

novelle 1947). (2) Stehen dJer Wiederherstelllüng ,der tAnl:lige 
öffentliche JnteJ.'le'Ssen en·tlgegen, sind im Bes,che.id 

Der N:lition:alrat ihat beschlo~n: [Albs. ',(1)] jene Abänderungen vOr'Zw;chreiben, 
~ t. Das IBundesgesett vom 19. Oktober J934, deren Durchfiilhrtung· ,dem. Wasserberechtigten 

B.G. BI'. II NI'. 316, betreffend das Was'serrecht, billiget'lWoisie zugemutet weI'1den ~alnn; Dariiher 
inJ ({,er iFaiSlSunig der Wasserremtsrr'Ovelle 1945, hlna.uSgehentde tAb änderungen . ,dÜrfen nur vor- . 
St. G. [BI •. Nt:. 113, witid· 'abgeänd:ert 'wie Ifolgt:. ~hrieben werden, wellill die Leismmg einer adl-

g~essen'en 'Entschäld;gung (§ 99) an den Wasser-
Ar ti ke 1 I; ", ~r~chtigtensich,ergesteu.t ist. Soweit ertor.derlidt, 

,T_ I: 4 AL 1(8) _ , .. ~-- d' WT -, • k~ auch eine enf'<lnnechende VerHingerung ,der 
:DU 'y., :I1S; , .. 0. uen ' te w OMie "soWeIt ~/:" 

Gru'Illdflächen an und in Seen in Betracht Beril.Ilig5,dauer zuigestmden w;er.den. 
kommen" Igestrichen. (3) Im Festst.e1ilulligshescheid ist' e,1ne Frist für 

. die VollenJOOnrg ,eller Wied,enherstelluIl!gsarbeiten 
tA r t a k el n. 2'JU ibest;immet1J, ·!bci deren Einha'lt-un'gdi,e Wieder-

S 22, ~bs. (4), entlfällt; ldie !bisherigen Abs. (5) herste1l-ungder Andiage keiner neuerlid:ten Be-
und (6) sind mit den Ziffem (4) und (5) zu be.~ wilti:g\J!1lgbedruf." . 
zeidmen: 

Art ik el IU. 
Artikel V. 

ipie §§ 47 unJd 411 iha~n zu lauten~ 
§ 27, Albs. (4), erhält folgende Fassung: ',,§ 47. tEinteiluIlIg der ZWaftgsrechte und ,al.Jße-
.,(4) Ist ~n ;den Fälle.n ,der Abs.(2) un,d .(3) 'cüe .-' mei,ne lBeßtimmungen. 

nlachtJe.ilige Wit1kUdllg durch !höhere Gewa'lt ver- (1) ZW::linJgsrechtie im Sill,ne di.eses· Absdmitte'l 
ursa,cht worden, ,oder si:nJd ,da;s lbeeinror~chti~, silnld: 
WasSierbel1lU~zungsrecht und rein BesitlZer' [§ 23, 
Ab5. (2)] weder 1m Wasserbuch e'.itn<getragennoch a) die löffentl~dler'klärun.g von· Privatgte-
zur Erntraguns !bei lder Wass.erbudtbehöl'Ide an>- wäissern ('§ 4fl); . 
gemeLdeti so ~5t, der WalSser'beredttigte lZium Er- Ib) die VerpfLicht\J!1lg !zur iDulhJiung vön V Qd"-

SMlZ ,des Sch;adens: nicht verpflidltet." arlbei'ten (§ 49); 
c) die ~nte1gnung (~§ So hitS 57); 

Art i k oe! 1 ,IV. :d) 'dlie BenütlZlWigslbefiugnisse rt'a,ch ,Mn §§ 58 
§ 29 hat zu lau'te\n:UtIlId 59. . 

,,§ 29. WiedJerherstellluiig zerstÖrter Ankgen.. . (2) Diese Maßnahmen sind nur gegen ange­
(1) Die Albsi.cht- dlerWiederiherstelIung ein'er mess.ene Entsch:vd~gutiJg (§ 99) und nUr dann zu­

zet'SltÖrtenI WaSISerben;ut:2'JUrtigsanlage ihat IdJer IHiesig, wenn eine güdidte ü:blel"eirukunft zwische~ 
W3ISISer:berechiigte tUnter Yorli:llge der Pläne den BeteiLigtJeI1i nicht emdt wet'!den kann . 

. inillet1ha~b der in § 28, A'bs. (1), ,J~u.nkt ,g, be-(S) Zwangs rechte nach Albs. (1), Punkt a bois c, 
z.eidmeten iFJij~t lder Was$er'I1echtslbehöooe :a1l2lU- .wenden dJur;ch Beschei'd ,der Wasserremtsibehöl"de 
zeigen; hiedUitch 'Wir.d der Albkuf dieser P.rist g,e- begrun,det. Sie bindenden jeweiligen Eigentü.mer 
hem1mt. Diie' WaSlSenrechtslhehlÖflde hat heschehi... der beLasteten Liegenschaft und bilden keinen 
nläßilg lfeSltlZusteUen,' 0Ib Id;a:s Vorhalben ,dient Ersitzungs- oder Verjährung~ti,tel. 
frülheren Zust>a.n& le.ntsprimt oder ob etWa Ibe- (4) iBei Liegenschaftep.und Rechten, die 
absichtiJgte 1i:ndenmg.en, ,durch ;die Art und Maß Z:Y-"ecken d'ienen, für welche nadl ei'nem ~deren 
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Bun~letze ein Enteig1lluUogsrecht bestcllt, sin'd 
die im Albs. (1) bezeichneten MaßnalhmenlllUr im 
Eimernelhmen mit Iden lfiür jene Zwed!:e sachlich 
ZJUStändigenBehöl1den zuJäs'Sig. 

§ 48. öffentlich'ex1k1ärUing von PriIVatgewässern. 

(1) Die .im § 2, Abs. (2), uo'd § 3, Punkt .d 
und e, g,enannten Privatgewässer können z,u 
öffendiclren Gewässern erklärt werden,wenn 
wichtige öff,entlichle IIonteressen es ,eclondern. 

(2) Interess.en.ten, ,denen aus ,der öff,entlich­
erlklärung ein erheblich'er ,Vorteil erwächst, 
kiÖiImen verhahen 'W'eI'den., zu ,der nach, § 47, 
Albs .• (2), zu 1eiSiteniden Entschäcliogung emen ent­
sprechen'denBe:itrag ZIU leisten (§ 99)." 

Artikel VI. 

Di.e§§ 50 Ibis 56 halben zu, lauten: 
,,§ 50. Enteignung von Liegensch,aften und 

Bauwerken. 

Um .die nutzJbringende Verwefii(l~ng der Ge~ 
wässer zu lföI1deI'n oder ihren s,chädllich,enWiIl"­
kuogenz,u !begegnen, Ik:lilin ,die Wa<sserrechtSbe­
hÖl'de in dem Maße ,a'1:s enfol'derlich 

a) Di,enS'dbarikeiten !begründen,' ,die iden , Zu­
gan!g ~ueinem öffentli,chen GewäSlSer. er-
öffnen oder enleichtern; , , 

ib).für Was'seraruageIll, Ideren Erl"idltW1lg oder 
Erfualtung :iJm Vel'ig1eiche Z\U den Nachteil'en 

,.der Zw~nogs[\echte 'Überwiegende Vorteile 
,erwarten läßt,d~e notwendigIen iDienstbar­
'kei~en einräumen oder entgegensteliende 

,dingliche Rechte einschränken oder ,auf­
heben, dami,t WaS>Ser zu- und ,albge1eitet, 
gestaut, I.lIbgesenkt oder .ger,ein~t, :diJe, ge­
nehmigte Anl,ag,e mit den ;zu ~hr 'gehör~gen 
Werken und Vorrichtungen her:gestel1t unJd 
betrieben ~ie der Q!Ufäl1liogen Vorsch~ei­
'bu11ß sonstiger baulicher Maßnahmen ent­
sprochen werden ~ann; 

c) Li.eg,em,ch'aft,en ulnd lBa'uwerike .ga'lliz oder 
teilweiseen1;e~ginen, wenn· in fäll ein Id,er 
Unter Punkt 'b ibez,eichneten IArt idlie :Ei,n­
räUl1TlU11:g einer Di,e~stlbarkeit w,cht "aus­
reichen 'WIÜnde; 

,d) Wles,entliche VerälIl:detrun'gen [§ 12, A1bs.(4)] 
.des Grundwasserstanides ges,tatten., wenn 
diese \SonlSt ,nUr ,durch tlJn~erhältni.slmä&ge 
A.ufwenclungenvermieden- weI'den ,könnten 
un'd ,cli.e V:oraus:setzun.geri ,des J>,\l:Itktes ib 
ZlU'tI'eff,en. 

§ 51. IEnteilgnung von Privatigewässem','W'a'Sser­
rechten., Anlageln undanideren V:orr-itchtu,ngen. 
. (1)' Zu den iJm Eingange .des § 50 iheozeoichneten 

Zwed!:enkann ldie WasserrechtlSlbeooI'de in ,dem 
Maße ,a:1s erforderlich 

a)die ßenUtlZUllig eines PrhTlatgewäs'ser:s, in­
soweit es' IEür d~n' Nutzungsberechtigten 
[§ 5, Abs. ;(2)] ,entbehrlich ist, einem 

antd'erelli . eimäum,en . ooeJ;: eine VlerIegiung 
oder lBesei,ti~ngges,tatten; 

;b) einer Qemeinde, Ortscha.ft, Wa;ss.erweriks­
genossell'sch'alft o'der eillzelnen Ans1edJoung, 
Idi'e an ,dem .für ,den Ha.iUs- Uln1d Wirt:schalfts­
he·darf oder für öffentliche Zwe&le, notwen­
·di'gen Was'ser dauernd Manigelleidet untd 
,di.es.en 'sonst IlUr mit .unverhältnismäßigen 
Aufwendungen ibeheben könnte, die Be­
nutlZiu11lg eines Ifremden Privatlgewässoers ,ge­
sootten, soweit hiedurch ,der ,Bedarf des Be­
'nutlZoUng'slberechtügten für' ,di'e gleichen 
Zwed!:e nicht :gefähr,det wir,d; , 

c) boes'Ilelh,ende WalSserrechte un1d WaslSer'­
nlll'tlzungen, ei!nlSchließHth ,der :dwugeihöl'i,. 
'gen An13!ßen" g,anz oder t,eilweise enteig,nen, ' 
wenn ,di,e g,epla,nte W'ass,eralnlage sonstnoicht 
oder J1JU'r mit unverhältnismäßige{h AnJlf­
wenidungen au's'gEifülhrt werden könnte urud 
ihr gegen'Über der zu enteignenden Wasser­
berechtügiUIlJg eine unzweifelha'ft höhere Be­
deutung ZlUikommt; 

'd) Idi,e V;erlegung von 'Bringun'gs- und Lei­
ot!U'l1lgsan1f,a;ß'en', Seilaufizügen ,u. ,dg!. gestatten, 

Wlenn es oIhneGefähl'dung ihres Zwed!:es 
mögl1ich· ist. ( 

(2) Oie Wiasserrechtsbeihör:d.e kann ,die Ver­
Legnmg 'Oder Beseiti,gUlntg Ifrem,der Pri~tgew~s'er 
'aum aUis städtebaulichen Gründen :gestatten', 50-

weitnichit wass,el1wirnschaftli,che Bedenken· ent-
gegenstehen. . 

(3) iL:iegen einander wilder,streiten,de ,Ent~g­
nUnJgsal1lSprlÜche iIlIach Abs. (1), Punkt h, vor und 
können nicht sänntLiche Ansprüche Be11Üd!:sichti­
ß'ungfinden, ISO. g,ebiüthrt d~ nächstgelegenen 
Bew.er1berder VIQr,zug, wenn nicht besonder·e 
Umstän1d:e eine andere Reg,elun,g rechtiferügen. 

'(4) Jede nach diesem IBundes,g,esetze suatt-~­

fiJ,lldieIlde Emtdgnul1ig eines W ass'errechtes ~V-· 
g.unisten einer neuen A,nI.age hat zur iFolg,e, daß: 
,dias hetl"'ofliene !Recht nJach Maßg.a'be .der Ent­
ei,gnuntg mit i.A!uSlfiührun'g 'der neuen Anlajge er-
~~ . 

§ 52; Enteignun'g für Ibevorzugte Zwed!:e. 
(1) Zur AU!SIfliilhl'iung und Erhaltuntg v@n 

SchlUtIZ- undl iRegul'ieru-ngsw:l!ssel'iba'U!t.en" die ,im 
öffendichen lntere~e unternommen wenden, 
fernler für., !bevorzugte Wass-erbauten [§ 83,' 
Albs. (2)] un,d'- die niit ihnen unmittelhar zu­
samm:enihlinlgen~en Anll':lig,en, GebäUlde unld Vor­
rlchtuntgeri 'k,ön,nen, soweit .erfo~derllich, W,ass.er­
rechte, 'W:assernutzungen, ,Priy'atgewäss,er, Liegen­
sch.a!ften un.d dinglich,e Rechte, ferner Werke, 
Leitlungen 'Ulnld Al11Ilagen .au,er. Art ,ent,ei,gntet, 
Dieosvoor'keiten hestJeil1t und Verfügungen über 
PciV'atlgewäsSer Igetroffen weJ:'lden. 

(2) iBoei ibeovoI1zugten Was:serlbauten kann in Idem' 
Maße a:l:serifotclerUch,dem Unt.ernenmer auch 
zur Erlfiüllung weiterer als der in §50; Punkt h, 
eriväh11Jtlen Viorschre~bun:gen .das Recht ,der Ent­
eignung eingeräumt iWer,den. 

o 

, , 

/' 
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(3) B<austoffe, ,die -zur Herstellung der iIn 
Albs. -{I) bezeichneoen Ba.uten n~e:ndig 'S,illlld, hat 
der Ei:~IlItJÜoffier zu diesem Zw:~c:ke zu überlass'en, 
soweit ,dlies nach .den örtlichen und sachlichen 
Velihäkni:ssen ,ger.echtJfer~igt ist. . 

§ 53. Schutz ,des lanldrwirtschaifdichen Wasser-
. lbedarttes. 

. (1) In wassiera·rlmen Gebi'eten ist Ibei Entei,gnung 
VOn Wasserr:echten und Nu!Zungen nicht rnlr aUlf 
den ulnlITJ!ittelrba~enWaMerhedar'f d~s lbewoffenen 
lan.dwirtschaft1.ichen Betriebes, sondern auch auf 
ben'achbarte ,Betrildbe R<ücksicht zu n'ehmen. 

(2) Fernler kann die Pflit;ht ,J.er Trriebwerlks­
ihesiifJzer -zur Wassera:bg3lhe über ,den im § 20 
bez·eichneuen Umfang hi,naus erweitJert weI"lden, 
wenn dies notwendig ~st, rum empfindliche iDür.re­
schä,den zu verhüten. 

(3) Bei offensichtlich-er Was~erv'etiSchw,end'Ung 
,dJurch 'BodJenbewäss'erun:gSla'nlalg,en kann· ,die 
W'a'ssel'rechtslhehör,die ,da-s Maß der WasseI1he­
nutzunlg entsipl'echen.d 'herabsetzen. Handelt es 
&ich f\lIm AnlaJgen, ,deren ErrichtU!Illg aus· öffent­
lichen M:it~e1ng1elföl"dert wUl1de, ist Idie, St,eUung­
llJailime .der -Waslselibauverwaltun'g ein7Juhol'en. 

l§ 54. Schonurug 'bestehender Nutzun'gen,. 

(1) Könn'en' ,durchzweckunäßi.ge &llJderunig lbe­
steh·endJer AnQagen und V orrichmmgen ,die von 
einer Ent~ignung betroffenen Rechte, Nutzungen 
und Gewäs~er I(§§ 50 bis 52) ohne unverhältnis­
mäßigen Arulfwand ganz oder tei'lrwciseethalten 
bleiJben, hat ,die Wasserrechis'behör:de 'aUlf AnM 

·tr3lg des :ou :fJnte1gn.enden an SteIne ,der Ent­
ei·gnung -dlie DUl'chführ,ung 'die5'er Änderungen 
'sowie ,den ·a,FDfälli,gen Mehrau1fwan,d an :Betriebs": 
und El"haIuUngslkosten dem Enteignurugsw:erlber 
aUlfzuerlegen. -

'(2) Bei Emeilgnung -von Wass.erV'el"'Sor.gunJgIs_an­
ligen eius·chlidslich von Nutzu'ngen am GI'lUn'd­
wasser hat der iBntei;gnungsweriber Wrasser 'Von 
mindesten\<; ~lei,ch 'g,uter B.esch:afFenheit Unter 
wirt~ch3lft'lich nich:t linglÜnstigeren Bedingungen 
Zur Verlfü,gurug lZiU S'veHen. ZUigunsten einer wich~ 
tig.en :öffentlichen Wasserv-ersor.gungsa:nilage Ikann 
je:doch -,die W asserrecht~behöI'ldeei'ne AUisnahme 
von ,di'eSer Verpflichtung ~ulass'en, wenn ,durch 
die ErSlatlZwasseI1bes'chaffurrg der Z:w<eck des 
Ult1ternehmen!> empfindHch Ibeeint'rächti'gt oder 

_ seine Awslfiülhrurug in frage gestellt würde. 

§ 55. Mit!benuozungsrecht ,des Servitu1tsver­
pfI.i.chteten. 

3 
, 
§ 56. VerpfLidloung zur ,Einlösfm'g von Lif\gen­

schalten und iAn'la.gen. 

(l~ Wer~dieBinräumung ein,er Grunddiensobar­
k.eit, die Benutzung, Verle;gun:g oder :Bese:,t'i<gIUn'g 
eines PriovaogewäS!ser:s oder ,die Gestai:tung .einer 
wesentllichen Veräruderung .des Grun,d'wasser­
I>oande·s (§ 50, Punkt d) begehrt, ist auf Antt1ag 
des Grunddg.eItltÜrmersz'Ur EinIösunlg ,der be­
troffenen Gmmdflächen zu verpflichten . 

(2) Wäl'e- ·de-r Il,acheiner GrundeinlLösung oder 
Grundalb·tr,etlUng 'nrMeliben!de Rest _ eines Grund­
stückes OId:erewr Liegensch'aft nicht mehr zweck­
mäßi'g nrUt:zJbar, so_ .ilSt 'aUlf V.erlangen ,des Eigeil­
tümers (t31S -- g:anz.e Grurudstück oder die 'W<lnze 
Lieg>enscharrt eiI1lZulösen. -

(3) In gI.eicher Weise sind Woassenbenutzungs­
anl3jgen urud die VIOn lihnen unmitt,el1b-araibhänlgi­
gen Betri~be !ll!rud !E!michtungen, .ferner Bau­
we~ke _ in'~owei,t ein~ulösen, -a1ls deren tzweek­
mäßilge Benutzbarkeit ,durch - eine Enteignung 
nach .den§§ 51 und 52 ved-orenginge. Die 
Pflicht zur Einffösun:g entfällt, wenn ein vo'll­
wertlilger Er.satz .fii-rdie enteignete Wassemutzurug 

-afligelboten UIllId :oIh-ne hinreichenden Grund :ab­
gelehnt wiI'ld. 

(4) In aUeru diesen iFällen ist ,di.eEntschädilgu!fl/g 
bei Albga-ng einer güt,lich.en 'Ülbereinkun:ft nach 
§_ 99 zu -bestimmen." 

Artikel VII. 

§ 58, Albs. 1(2), erhä'tt .fQllgende FaslSiung: 

.,(2) [Emvächst Ihi-edurm ein erheblicher Scha,d'ert, 
'So. kÖl1!llen ,dlie ~gentümerdles Wassers urud 
,andere Was\s.erbenut~'Uln'g~be!'ech't,igte eine Ent­
sch~~gung von .dlerjeruiog,en Ortschaft od'er Ge- . 
meinde Ibeanspruchen,~u ,deren Gtinstel!l: ,die 'Vor­
Ülbel"geh'ende Was5ernutzurug verfügt wonden .ist. 
Der Anspruch -~r1ljscht, werrn er nichtlbirinen 
drei Monaten nach Ei,rutreten des Sch'adens :bei 

. der W asserrechtslbehöl'de ',~dten,d gemacht wiI'ld." 

~ 

A rtik el WH._ 

Jn§ 82 ,erMIt ,dierAibs. (5) ,die B;,zelichnurug (6); 
Albs. (1) und (2) sowie ,der neue Albs. (5) th.a:'ben 
~U 1a.uten: • 

, ,,(1) iD~r iLa'.\lldeslhalUptmann ·i~t mit Ausna~me 
.der Str3lfsachen und Ider .aru.s.drüc:klich eiil1!er m­
der~n'Be!höI'lde vorbehaltenen Angeilegeruheiten ri,~: 
·erster Inst:antz zU5tä,ndlig . 

Dem E1'g'enrumer eiDeS mit -der Dien'Stbarikeit 
,der Wasse!'lleitung Ibelasteten Grunds,tüc:kes' iS,t 
dLe Mitlben;u·tzung g,egen ei'nen angeme:ss,enen Bei- ... 
traJg (§ 99) !Zu ,d'en HCl'stellu.ngs- und E.rhaltun,gs-

-kosten insow-eit 'ZiU g.est,atten, ,als _ hieduMt der 
. Zweck der Anlage nichterhebli-ch. heeinträchtigt 

odier gefäihrldet wird. -

a) fiür alle An,ge1egenheittelll, ldie ihm durch 
beoo.rl'derte ißestinimun;g,en di.eses BundeS­
gesei:zes zug,ewi~en sipd sowie - für -- ral:1e 
fl.ileßeniden Gewäss'er, ,die unter § 2, Ahs. (1). 
Punlkt a, lfaUen; - -

Ib) für Sv:wlb>eck!en_ [iAhs. (6)], ernschiloießlich :der 
mit iJhrnen wasserwirtschaftlich ver'buooenen 
An1'ilIgen, und für Wasserkraltanlagen. 
deren mÖigHche Höchs~leist'Ung 100 kW 
iÜlberst~l,gen soH; 
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c) für GN1l!dIwasserersdliließungs-, W ll'S5Ierver­
sOI1glU'ngs-, BewäSsenungs-, EntJWässecungs­
und Ahwässeranla:gen, deren Umfang über 
'den Bedarf bäuerlicher oder kleingewerh­
:licher Betriebe oder' ein:zdnJer Sied~unßen 
hiMU~.eht;· . . " 

d) .rur Schutz- unld Regulderungswa!SSeribauten 
. .an öffendich'en Gew::tssern, Iden.en ein von 
der Wassdbauverwahung des Bundes oIdier 

'einesLatrudes . verfaßter oder ij'herpriÜJfter 
EntlWlUrf lZ\UIgrunde liegt; . 

. 'C) für AnJ:a.gen, die einer Gendhmjgurug a.udl" 
nach ,Mt,d·er:en V orschriiften .bedür.fen·, 'Wenn 
hienach der Lanldeshaup~mann oder ein 
BUIIl!dlfSniiin,i5teri'Ulm . :zur Enrscheüdun:g in 
erster In:s<tanz !berufen-ist;. 

If)fiür AnITlaJgen, !bei OMen eine mit ;der ~'lge­
meinen Verrwao!tunig betI'laute, sonst nach 
§ 81 zustäni~ Ortsgemeinde als Unter­
nehmer aulftritt oder 'als Partei beteitligt :ist; 

g) fü·r .die Al!lJgeleg~heilten der ZwanßiS· 
genlOSlSen:Sch.alfven (§ 62), ,der WasserweI'lks­
genOSISenschaJfven (§ 75) ''IlllId ider W~ser­
ver1bänidle (§ 78) einschließlich i,hrer Wasser­
an:loalgen; iferner für die Bild'ulng von Waosser­
genossensdtaften, 'wenn die BewiJll1gnmg Ider 
. An'la~e iIn ldiie Zu5tändigkeit ,des lJanlde!S­
h:wptmannes fä,llt; 

h) dlür ,die öffenttlicherklämng von Prilvalt­
g<eWä:s-sern, soweilt"nicht Gewässer ,des Bun­
des i:n Betracht kommen. 

(2) Der Lanideshauptmal1l11 ist ,auch Z'UStänd,itg, 
wenn eiine besteihende AnITage über '.die im 
Abs. (1), Punlkt Ib und C; 'alntgegebenen Greruzen 
hina.us erweitert witrd oder wenn ein W:asser­
rechtsstreit Sidl mitIrdestens a'lllf ~eine in seine Zu­
stiänditglkeit ~al'lerude .A:n[alge bezieht. 

(5) Die Bestimmung ,dies Abs.(l), Punkt oa, 
schließt nllicht 1:t'llS, daß Ver1fiigungen nach .den 
§'§ 8, Abs~ (4), 15, lAIbts. (2)-his (8), 43, 44 urud 46 
von der }Bezit1ksverwaltung~l>ehör>de ~l1601Weit ge­
troffenwtel'lden, als der tandesh:W'PMl3lIl'ß k-eine 
Alnor,dnurug ~rlas5'en hat." 

,A'rtikel IX. 
& 

ln § 83. et1häh der~bs.(4)die >Bezeidmung 
(5); Abs. (1) 'Wlid ,d:er neue Albs. (4) >halben zu 

-liuten: 

.,(1:) Das ißundesmicisterium für Land-und 
ForstJWh':tschah itst mit Ausnahme :00 Stralf-
sachen in erster InstaJlJZ zu'ständig: . " 

. a) für ormes'te W a&se~ratftanlagen und um-
fatrugreichere . Schutz- u·nd Reguliel'TUnJgS'­
wasseroouten tan der Donau; 

b) lfiiir Sclhwet1gewicht'stalsperren., ,deren Höhe 
!Üiber GrlÜnidun,gsSoOihle 25 !In Ülbersteilgt, 
sowre i±;Ür aIIIe Tals.perren, die in besonderer 
BaurweitSe (zum Beispiel ,in aufigelltÖs:rer Bau-. 
wetYe, in .J)aIIIliIDI!YaulWeilSe o.der ais Gewölbe-

s~rre) taU'SgdiiiJhrt weroen:, soWie .für .dti.e 
- '. mit ilhnen unmitt~lha:r ztlSlammenhängen­

den AnUaigen; 
c) für Bauten und Anla;genan 'und inCr:eruz­

;gewäs>sern, Idie zwischenstaatliche V>erhand­
Lungen OIaer Albmachunlgen el1fordel'n; 

id) für Wasserversor,gungsa:rilagen. eines Ver­
ool1gtU111gsgebietes von mehr .als 100.000 Ein­
wohnern, jedoch 'au'sschl~eßli,ch der Ver­

. teHuIlIgSO'anllatgen; 
e)fü·rdie OffentlicherklätUlIltg vonPI'1V1at­

>g<eWässern des Bundes; 
f) für die iFestsetzung oder Verl~n:gel'TUng von 

B,all'Vollendungflfristen (§ 94), wenn hielbei 
ein Gesamtoosm'olß von sechs Jahren Ü1ber­
schritten Wlel'lden soll 

(4) In aHen Fällen, in ,denen :das Bunde9mi:ni­
steriIum IfürLan;d- unid F01"5tlWinschaft ,in erster 
Insta112zus~änditg ist, kann es mit Ider Alu's­
s,chreilhWilig 'Illlid Durchführung . mündlicher Ver­
hMlld[ungen ,den Lande~hauptm'ainn betrauen." 

Artikel X. 
In-§. 84, Ahs. (1), 1:sttals neuer Punkt e ,folgende 

Bestimmung aruzu,fügen: 
"e)derjenige, dessen. Bauvol'lhalben ZUtIIl bevor­

zUigten Wasserb:w reI'lklärt wur,de [§ 83, 
lAIbs. (2)], S:OIWeit rein Bauvorhaiben Ibe:ruhrt 
wiI1d." 

A rti 'k.ei XI. 

In § 84 ;et41alten fer,ner die Abs. 1(2) Ibits (4) 
dlieBezcichnul1Ig (3) Ibis ,(5); aJ:s neuer Abs. (2) ist 
fo'llgmdJe Bestimmung einaJufügen: 

,,(2) Wer w'C soonurug als Partei auJf Grun1d 
eines Wa:sset1ben'lltlrungsrechtes :bea·nsprucht, hat 
bei 'SOIlSci>gem VerlUst .dieses Anspruches seine 
Eintra;gurug im Wiasser!buch' .da·rZlUtun, .oder den 
Nachweis zu eribri.nJ~en, ,daß ein entsprechender 
Antrag ·an ,die W~erbuchbehöl'de gestellt w?rde. 
Hier:Wlf :ist bei Anlberaf\l1l1ung eiil1ler mündlichen 
Vemarudlurug laUSldrücklich Ihinzuweisen. ce 

Ardkd XTI. 
1m . § 89 wind Ifolgen:de Bestimmung 'als 

Abs. (3) 3!n;geRitgt: 
,,(3) Albs" .(2) findet .a'lllf ,Jnh'aIber !betroffener 

WasseribenutlZurugsrechrtte~ die als 'Solche weder im 
WiatSSeribuch eingetragen noch mr Eintl'agtung. bei, 
·der Wassel1buchWhörde an:g'emeldet sm,d, l~eilIle 
Anwend'llllg. ce 

Ar ti k ei XIII. 
§ 94 hat' ZIIl ~u't·en: 

,,.§ 94. !Fristen. 
(1) ZugMch mit der.Bewinit~g einer WatSSer­

alnlage . &illidangemess,ene Fristen für ,den Bau­
beginn _ul1Id die BatUvoHet1Idwig unter HirilWeis 
auJf ,~'RechtsifoLgen ,des § 28, Albs. (1), Punkt f, 
kaloeiiiaenmäßig zu bestimmen. EI1foI1d1erlichenJfalls 
können . T ei'lfris;ten rur wesendiche Anlalgetei1e 
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fesogesetzt werden. FnstIVer'lmgernui!gen, /die 
,dlurch d:liS Berufurugsvertfahren 11JOtwenru'g wel'1d..en, 
s,i1I1id von Amts wegen vorztmehmen. 

(2) Die Wasserrechislbeh:örde -in ,den fällen 
,des § 83, Albs. t{l), J'lUnikt e, ,das BU11ldlesmini­
stel"ium für Land- uoo Forstwirtschaft - kann 
aus triftigen Gründen diese Ftristen verlängern, 
WeM vor' :ihrem Ablau.f Idal'Ullll an.gesucht wird; 
di,e vortherige Anhörwlig Ider 'Parteien oder ,die 
Durchfüihrung einer miindl,imen Verhand1ung ist 
'nicht el1fol'derlich. 

(3) Bei E11klärung eines 'Bau'Vorhalbens als be­
vorzugter Wasserhau [§ 83, Abs. (2)] sind auch 
Fristen 'für di'e Einreichungeintes verha:rildiungs. 
fI~.Jfen Ent'W'Urles und 'für ,die Erwirkung der 
B:ewilligung .festzusetzen, ,die gleichfa'Hs,aus trilf-

. tilgen Gründen verlmgel't werden können. Durch 
den frucht'1osen Abloaulf ,dÜJeser oder ,der in 
AbiS. (1) Ibe~eichneten fristen tritt die lE11klärung 
als bevora:u:gter W~'serbaIU außer Kralft. , 

(4) Wurde Idie Bestimmung ,der inden Abs.{l) 
und (3) bezeichnet'M iFristen ()Ider ,der nach § 22, 
Albs. (2) u,nd (3), ,fest:zusetZ,enden Dauer unlter­
fassen, so kann 'dler Bescheid Jederzei't en'!­
'spl"echen,d en9än:zt ,werden. 

(5) Den iB:lIUibeg,ün:n 'Ul1!d idieBauvollerudung der 
gmwen Anl,age oder wesentlicher AnIageteiIe 
[Abs. (I)] hat der Unterne'hmer ,der Wasserrechts­
behörde 'anzUIZeilg<en. 'Erst nach ,der Anz,eiige' IÜlber 
,die B,auvol1lenaung ist er berechtigt, mit dem 
Betriebe ,zu bflginn'en. Die 'WasiSe1"1recht~~che iBe­
willii,gunlg k3ihn ':liber erforderHchenfallSauch an 
die Bedin,gung geknüpft werden, ,daß mit dem 
Betri~be erst nach DurchlfiülhruIllg ider lbelhiöl1d­
l1chenübeflpr:üfUIlig (§ la2)!b~O'nnen lWerden 

, darf." 

Art i k e 1 XIV. 

,§ 96, tAlbs. (1), erhält f()l~gend'en Worthut: 

5 

['§'§ 18, Albs. (6), 27ull;d 111 Ibis 117] oder die 
betreffenldeSondervorsdl1iift mcht;s anderes Ibe­
stlimmt, die Was~errecht'Sibeihörde. Vor ,der En't­
scheMung smd .d'iePart,eien '\lInld wen~ens ein 
Sachver.stän.diger zu hören; hlielbei ist auch zu 
prüf,en, olb 'Sa,ch-oder Gelidlei'Stu'fi'~en ,f,estlzusetzen 
sind. In der Entscheidung ist 'aus'z'U'Sprechen, 'Ob, 
in welcher Hölhe,a:UIf welche Art ,\lind in welcher 
FriistdieEn~,chädi,gung öd'er der Beitl1:ligzu, 
leisten ist. GeiboteneniMllS könnenwiied!er­
kehrende LeistUinigen IUnd Idie Sid1e11Steillung 
künlftiger Leis-ru'DJgen 'an:g,eor:dnet s'OiWie Idlie Nach-, 
prufunrg und ,anderweitige 'F~tsetzllll1i'gnach !be­
stimmten Zeiträwmen 'Votibehalten werden.'~ 

Art 'i k e 1 XVI. 

Zwischen die §,§ 101 un:d 102 Wlir:d fdllgerud,e 
Bestimmung alS ,§ 101 aeingereilht: 

,,§ 101 a. Beste'Hufl'g eilller lBauaUlfs·icht. 

(1) Di'e W~serrechtshEihö1:1de kaM zur Obel'­
wachun'g ,der BialUaus1f.Ülhrurug lbewiUigiU'n'g,spflichti­
tel' 'W':1iS5eranlagen g,eeiJgnete AUJfslichtsongane 
(wasser,rechtiliche Bau:liUtslicht) ;durch Bes,chci,d' be-
stellen. . 

(2) Die wasserr,echtliche iB'a'l1'aufsicht enstreckt 
sich 'auf Idie fach- und vorsch'l'ilftsgemäße Aus,. 
·fiührung ,der Ba.uarheit,en 'llIl1Id wl ,dii,e Eiruha'ltung 
der eins,ch1ägi'gen HedilIl'gungendes Bew1i.mgungs­
beschendes. 

(3) Die Al\lIfsichrsorgane sind berechcigt, jeder-, 
z,eit Untersuchungen, Vel'meswngen run,dL PrfÜ­
fungen:lin der LBaustelle vorzundhmen, Einsicht 
,in 'Behdfe, Unteril.aJgen iU. ,dgl. zu verlan:gen I\l'nd 
etiforoer'lichenfallsBanistoffe, B:liuteil.e '\lind Ibau­
technioche Maßnahmen z,u !bean:s~anden. Wind 
'keine Ubereinstimmu,ng erzielt, ist 'lln~,erzügJidJ. 
die Entsch,e~dung ,derw'asserrechtsbehörde ein-
zuholen. ' 

,,(1) 'Im Vet1fanl"en über :bevorzUJgte W'asser-
bauten (§ 83, Abs,. 1(2)] ist über ,die Notwenidig- (4) Die Otlgan1e der wa!sserrechtHchen BauaUlf­
keit, ,den Gegenstand und .den Um1fang V'On sicht sind ZUr Wahrul1lg Ider [!hnlen zur Kenntnis 
Zwal1lgsl'echten (§ 47) sQlWlie Ü1ber dile den Ibetl"ol- getmgenden Betriebs- und Geschäftsgetheimnisse 
fenen Dritten zu- leistenden Bnt;g,chädigungen verpflichtet. . 
UiIlld iBeiiträige (§ 99) erst nach Erteilupg der (5) Durch ,die Ab~. (1) bis .(4) ,wel1den 'ailldler­
wasser rechtlichen Bewi,lli.gu.n:g -:- soweit nicht weitigle einschlägige Bestimmun;gen, wi,e bau- und 
schon im BewiTI!i.guIIligsbeSchdd ühe1"einkommen gewerhepolizeiliche Vorochriften u.dgl., nicht 
beufikUIl'det Qderarus öffentUi,chen Rüchlichten berührt. Auch wind die VertantIWortlichkeit der 
Verlrugungen Igetroffen W'Ut1den - in 'einem ge-, Unternehmer rund Bauführer ,durch BesteHnll11g 
sonderten Verlfaihren (Entschäld'i'~ll'Il!gs~er,~ahl'en) eilller 'W'aSserrecht'lichen Bau'aUifsicht nicht einge­
vom Landeshauptmannzu veriha:Illdeln und 'a.'b- schränkt. 
zusprechen." 

Art i k.e loX'k 

§ 99, Abs. (I), erhält folgencfJe'nW ort1aut: 

, "(1) üher ,diie Pilicht zur LeistiU!llig von Ent­
schädiJgungen, 'ErsätlZen, Beilträgen und Kooten, 
die entweder indie&em Bundeslgesetze oder in, 
den für die Pflege 'Ulnd Abwehr bestimmter Ge­
wässer gellteniden Sondervorschr1ilften V'Ol'lgeseh,en 
sind, enu,Cheildet, SoIf,em ,dieses ißun'desgesetz 

j' 

(6) iDi:e Kosten der w,ass,errechtllicheili lBauaulf-
sidtt hat ,der Untern,ehmer zu ,tragen; eine ein­
verne:hm~ichePa:uscha1ierung ist ·zulässig." 

Art ik el XVII. 

In § 102 entfalilen diie ,Albs. (5) Ui11Id: (6); 
Abs. (3) eimä:lt foLg;en.de iF'.llSsu'l1lg: 

,~(3) !Mit, Ablauf eines Jalhres nach Rechtskrtalft 
des Oberprü;f'ung\Sbeschei,des. - wenn, aber eine 
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Oibenpl'liilliun'g gemäßA!bs. (2) un~erMdbt, mit 
Alblaulf eines Jalhr,es nach erlfolgter AI\lSIführuilig­
verlliert eine .Atnlage ihre 'Eitgenschalfta.Is bevor­
zugter Wiasseriba'll." 

Art 1 k e 1 xym. 
Zwlsch,endi.e §§ 102 und 103 wi,r,d foLgeilide 

ß.estimmung aLs § 102.a eingerteiht: 

,,§ 102 a. üherw,achung der Gew;tsser und 
WassemnlLa,gen. 

(1)' 'Der Zuslland der Gewäs'ser soWie die In-
6tJandhahung und S,enutzung aller nach diesem 
Bundesgesetze bewil11gungspflicl1tig,en W,asseron­
l:algen unterliegt der üherwachung durch die Be­
zirksveI1w,alwngsibehör;den. Diese können sich 
jedel"lZeit von der über,einstimmung einer Anlage 
mit der ,erteilten ,Bewilligung über,z,eugen. Erttor­
derLichenf.aHs halbe,n sie selbst -eine VerJüg'Uilig zu 
treff·en oder ,an die zuständige iilbel!georoneoe 
W,asserrechtslbehörde zu !berichten. 

(2) öffenüiche W~ssel'lV,ersol'g,ungs,anlagen sind 
übeI1dies auf Kosten des Wasserberecliti,gten einer 
jährlichen überprüfung ,an Ort un,d Stelle auf 
ihre Eignung für den genehmigten Z we<k durch 
den Amtsarzt und erlorde·rlichenf,alls ,durch einen 
Faclrhygienilker zu unterzi'e'hen. Hiehei ist - das 
W,ass.er von Gemeindewasserleiwngen ,a'udl durch 
emdiche Untersuchun'gsansba:lten nachprüfen zu 
lassen [§ 85, Abs. (l), 'Punkt h]. Das EI1gehnis 
di'eSler ,Obel"prüfungen ist der w'asserrecht&be­
höpdezu übermitteln. 

• (3) Eine,r wi,edel'ikehrenden ülberprüfung unter­
heg,en auch Abwäs6e11anlag.en. Das Nähere wird 
durch Verordn1,lJng geregelt. 

(4) Wer,den "!bei Obenpriifungenim Sinne der 
Abs. (2) und {3) Mißstände Ifestg.estdlt, hat die 
w,a:slSle'1'Il'echt~behörde di,e zur IBes'eitigung not~ 
wend~gen Maßnahmen vorz,u,schre,vben." 

Art 1, k e ,I XIX. 

In § 104 erhalten" die Albs. :(4) un,d (5 ) die Be­
zeichnung (5) 'llnd (6); Albs. 1(1) und der rnlCue 
Albs. (4) ~aJben zu [,auten: '. 

,,(1) !Die W'a5serrechbSbehöl"de k,ann hei Gefahr 
im Vrerzuge - zur Wiahrung ,öffentlicher Inter­
~ssen von Amts wegen, zum 'Schutze privater 
Iriteressen .a:uf Antmg - die erforder:lichen dnst­
wei1igen Verifügungen treffenc. Für die Anol'ld­
nung .einstweiliger Verfiigung.en ist 'während der 
Anhängigkeit eines w,asserrochtlichen Vle:rf,ahrens 
die ,für dieses, zuständige W'a5serrechtsbethöl'ide in 
allen 'übrigen :räl'len ,de,r Landes'hau ptmarin, 'so­
lange jedoc.h die~er keine Verlf.ü,gullig trifft, -d:ie 
Bezirl~s,verwalt'ungsbehörde zuständig. 

(4) Mangds einer ausdrücklichen BefrirstJUhg 
t,reten einstweilig,e VerfügU'!l!gen mit Albi,au,f eines 
}ahres, vom y,a&e ihrer iRechrslkraft ,an gerechnet, 
außer Kraft." '. 

Ar ti keJ XX. 

S 105 hat zu ,lauten: 

,,'S 105. Berufung. 

(i~ über Berufungen .gegen Bescheide ,der B·e­
zdrlk6verwaltungsbehöl"deentscheidet der Landes­
hauptmann en.dgük~g. Die [Berufung gegen 
Bescheide, die in erster Insüanz ,der Landeshau pt­
mann oder in seinem Namen die' J3·e,zirlksverWal­
tungsbehörde [§ 82, Abs. (4)] eriläßt, .geh"t ,an 
das Bundesmi,nisteriUJ1ll fÜlr ,LaIlld- und· rFotit-' 
wirtschaft. 

(2) Die Berufung gegen Ble'sche,ide ·des Landes­
hauptmannes ist in dreif,acher Ausfertigung ein­

_zU/bringen." 

Adikd XXI. 

§ 107 hat zu lauten: 

,,§ 107. Was6erlbücher. 

(1')1 Für jeden V,erw,alfu'ng~ezirlk ist ein Wasser­
buch nebst W,asserkarten- und Ul'ihmden9alllJl1-
iungzu ,fühl'en, w011'in ,sämtliche im 'Be:zirke 
bereits bestehenden und ,auf Grund dieses Ge­
setzes neu erwol1benen W':llS6erbenutzungsrechte 
einscMießlich der Rechte zur Einbringung Y~:)fi 
festen Stoffen, ,Flüs's~gkeiten oder Gas·en ,in Ge­
wässer sowie ,diie Bestimmungen bezüglich. der 
Hahe ,der Sta,uomaße und die -darin vorf.aIlenden 
Änderumgen mit Beziehu.mg ~u,f die zugrunde 
lieg,enden Entscheid~ngen in ü.bersicht .gehalten 
wenden müssen. 

(2) In das Wasseribuch sind auch jene Wasser­
benutzungen und best,ehenden Wassel'benut'zungs- . 
an1aJgen .einzuwagen, die schon. nach ,den his'her 
geltenden Geset'zen ,ei~zut~agen .g.ewesen wären 
oder ,die erst nach den' Bestimmungen dieses 
B.undesgesetzle's der behördlichen Bewilligung 
unter'1iegen und daher rg.emäß § 125 ,a1sZlU R·echt 
bestehe~d anzusehen sind. 

(3) Auf Antmg .des Inlhahers s.~nd auch .ständige 
W,as's,emutzungen, die ,der Sewilligüngspflkht 
nicht unterliege'n, im W.asSeribuch ersichtlich zu 
machen. ' 

'(4) In einem Ibesonderen Anlhang .zum Wasser­
"buche sind die Wassergenos,s.enschalften (§ 60), 
W,as.sel1werk~enossenschaf.ten (§ 75) und W,ass·er­
vet1bä'llJde (§ 78) aufzunehmen. Dieser Anha.ng 
hat Hk jede dieser Körperschalften die Aner­
kennun.gsurkunde' und :die Sa·t'zung,en zu ent­
halten. 

(5) 'iFür jede Wasserbucheintr:a.gung ist vom 
w,asse'l1be!1echtigt,en ein,e 'Gebühr ~u entrichten; 
jedochb1lei1ben W,assel'berecht1gungen für land­
und fOl"sbwirtsch,;tftlich·e Zwecke d,es eigenen Be­
triebes von der Eintragungsgebiihr ,ausge-
nommen." 

.. 
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A rt:ik el XXII. 

Zwischen die §§ 107 und 108 ,wi1\d foLglen'de 
Bestimmung !als § 107 ta e~ntg~fülgt: 

,,§ 107,a. Führung der W,asse~bücher. 

(l} Wia~senbuchhehörde ist ,der iLandeshaupt­
mann. Erstreckt sich ein, WtaSserre<;:ht über zwei 
oder mehrer,e Länder, 'so !bestimmt das Bundes­
ministerium für Land- und iForstwirtschaft einen 
der beteiJigt.en lLandJe,sh:l!uptmänner ,(\Bürger­
me~ter ,der Stl;!idt Wien) r,a,ls Wtasserlbuchbehö['de 
für dieses Wasserrecht. 

(2) Die Wiasser.huchbchörde, hestellt ein,en oder 
inehräe geei,gnete W,ass,er'buch!füh['er, <denen die 

. Venantwonung für .die or:dnurugsmäßig,e führung 
de,r ,ihnen tanvertrauten Wassero'büche['zufäHt. 

(3) Jeder Eimr.agung im W,as,seI1buch und j,eder 
Änderung oder Löschung einer Eintr,;!igung muß 
e~n danuf bezüglicher Beschei,d der W,assei1ooch­
behörde 'Voramsgehen, der den Wortila,utder Ein­
tmgung fesu>etzt. 

{4) Jedermann steht es frei, das Wass,ei1buch 
mit ,der W,asse,~kart,en- und Ua4kundemammlung 
einzusehen und Ahschrüften zu nehmen. 

(5) Die Einrichtun:g und füHrung des W'asser­
buches, der Wasserkarten- und Urikundensrunm­
lung sowie die Mitwirikung ,der W,asser'berech~ 
tigten,' terner di,e für Eintnllg,unge,nt und 
Einsichtnahmen im Wassenhuch sorw~e für Ab­
schrift!en aus di,esem od,er den Urkundensnmml ung 
zu entrichtenden GehüHr,en werden durch Yer­
ol"dnung ger:egelt."· 

Al'tikielI XXliH. 

In § WS erh;rlt Ahs. (2) foLgende IF,assung: 
,,(2) Die gleiche, BelWleislkr,aft iko'mmt lal'len s,eit 

1. Jänner 1922 lauf Grund Iandesr,echtlicher Vor­
~~iften 'Vorgenommenen Eintngungen ZiU." 

Artikel XXIV. 

In § lOS ist ferner folgende Bestimmung tals 
neuer Albs. (4) tan'LuHig~n: 

,,(4) St,eHr sich hera.us, daß ,der Zust,and eines 
W,a;sserbuches den tatsächlichen ~nd rechtlich,eu 
Vlt'rhältnissen [n größer,ern Umfange nicht ent­
spricht, hat dies ~er Landeslhall'ptmaun unter ,An~ 
führung' ,der yoroaussichrlichen Dauer ,dieses Zu­
stJandes im Lande~gesetZ1bl,att kundzumachen. Die 

. Kundmachung hat Zur IFoLge, ,d:aß für die ~in der 
r Verla!Utlbarung g,enannte Zeit den W,asserbuch­

eintrogungen Be'weiskmftnicht ~ukommt.'" 

A rtil!ke'1. XXV. 

In § 125 ~st tals neuer AJb~. (3) folgende Be­
stimmung anzufügen: 

,,(3) iOer ,Fortl~tand der nlam Arbs. (1) un,d 
(2) anerka.npteri Berechtigungen ist jedoch da'Von 
~bhängi:g, daß ihre Eintrogung im ~tasseI1buch" 

---------------------------------~--

. 7 

sofern sie nicht'schon ,erfoLgt ist, innerhalb einer 
'voOm 'Blmdesmin[steriumfür ILand- un,d Forst­
w~rtscha.ft durch VeroDdnung mit wenigstens 
einem Jahr zu bestimmenden' Fr~t bei der 
WaslS'e'l"Tbuch:behÖtrde ibeantr.a:gt wil"d." 

§ 2. (l} Bis zur Edaswng von iBest~mmungel1 
ütber ,Wlas'Serwirtschaftlicche Rahmenpläne '~ann 
das :Bundesministerrum für Land- und ForstJW1rt­
sch,aft ,fü[' .bestlimmte Gewässer, Gewlässerstrecken, 
Qu.ell- oder' Einzugsgebiet,e wlass,erwirtschaftliche 
RJahmen'Vedügungen t'Ieffen; besondene:s Augen­
merk i,st hiebei ,der Trinkwasserversorgung zu­
. zuwenden. 

(2) Die Rahmenverfü,gungen sind für i3Ille Ver­
wlaltungshehörderu bindend und können zum 
Geg,enstand halben: . 

ta)die Widmung für <bestimmte w:as~erwirt-
sch,aft1ich,e Zweckie; . 

, Ib )Eimchränkungen :bei Ver'ldhung von 
Wasserrech.t,en; . 

c) GesichtsIpunkte f.ür ,die Handhaibung der 
§§ 15, 2S his ~1 und 94 WRG.; 

d) :die Beibelhalwrug ,eines "bestimmten ZU" 
g'tlndes. ' 

(3) Ansuchen, die einer wlss.erwi['tschaftlichen 
R,ahmenverfügung widerspr,echen, :sind ,abZlU­
.weiSlen;die Abweisung muß sachlich und nicht 
nur mit dem Hinrweis .auf .die Rahmenrver.fiigung 
begründet wenden. Geg,enl ,den laihweis'lichen Be­
scheid ist ,die Berufung an Idas Bundesmini,st,erium 
Jiir Land'-und Forstwirtsch,aft zu'lässig; sie kann 
mit einem Antrag tauf Ahänderung der R,ahrnen-
'Ver:fügung verhunden werden. . 

- , 
§ 3. (1':' Do'r !Landeshaup'tmann hat ein geeig­

netes Onglan mit der Zuslammenfassung alIer 
~!asserw:iu-tschaftlichen ~11anungs,fr,agen im Lande 
'zu., betnauen; dieses überwlacht lauch ~,e Ein~at­
tung ,der wasserwirtscha.ftlichen R,ahmenv,erfü­
'gurugen. Alle Stellen und Unrel"ne'hmuriigen, ,die 
Wlassemnlagen im Lande proj,e!ktieren, Mben ihm 
ihre Bauvorha,ben schon vor Aus:a:nbeitung des 
Entwurfes anzuzeigen. , 
, (2) Die W,as~errechtsibehörde hat von jedem 
Ge,such um E.rteiJlu'~g eioner wasserrechtli,chen Be­
wil'Ligu'ng oder um· Erstreckung von F['üsten und 
von jeder Anz,ei'g,e nach § 29 WRJG. sowi-evon 
,dle:r Notwendi,gikeit, Vorkehrungen wegen. Er­
löschens eines -W;asserbenutzungsrechtes"zu treffen" 
da~ nach Albs. (1) Ib·:t.Daut,e OrgalIl zu verständi­
gen; -findet eine mÜlndliche Verhandlung statt, 
hat die Verständigung spätestensz'ugleich mit der 
Anlber,aumung der Verhandlu.ng ,zu erfolgen. 
. (3) In 4en fäHen ,des Abs. (2) hat di,e Wiasser­
rech.tsbehÖtrde _. im Zweifel nach Anihör:ung des 
g,emäß Aoo. (1) betnauten Ol'glans --' im iBescheid . 
tauiSdrücklich festzusteHen, olb ,ein Widerspruch 
mit . einer wa;s,serwirtscha:ftlichen R,ahmenvedü­
gung 'Vorliegt. BinBesche~d, der ,diese Feststellung 
untledäßt oder sich ü:ber ,einen festgeste~lten 
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Wwersprum hinwegsetzt, kann -mnerhalb \Von 
sechs }a1hren nach Ei;Thtll"e·ten ,der Reclit~kf,aft als 
nichtlß erklärt werden. 

§ 4. (t) Der L~ndeshau'ptriian'n kann Wasserhe­
;rechtigte zu örtlichen ß.eobachtungen, Mes,sungen 
u. ;dgl. zwecks Förderung ,der Gewässerkunde 
verpflichten, sowe.itihnen h~.edurch keine beson­
dere Belastung erwächst: 
, (2) Zu dem inAhs. (1) 'genannten Zwecke habe~ 
die Wasserberechtilgten den Be,au.ftJragte,n des 
hydrographischen Die,nstes (§ 109) Ei'nsicht in 
vorhandenes gewäss~rkundlkhes Materi,ad zu ge­
wahren, Wlenn nicht !begründete Interessl>en ent­
gegenstehen. 

(3) Den Wasserberechci,gten gebührt Ihiebei der 
Ersatz (§ 99 WR!G.) jener Kosten, die ihnen t'at­
sächlich erw,achsen. Der Anspruch 1st hei der 
Wasserrechtsbehörde 'binnen drei Monat,en bei 
sonstigem Vl(lfl~t geltend zu machen. 

ten erklärt wo~den sind, will"d ,die Fristf.ürdie 
BLnreichung emes verhandLungsreiifeili 'EntWlurfes 
mit ei.nem Jahr, die iFrist für die Erw.iIl"kung der 
BewiUigung mit .,dl'e1 Jla'hren, gel'echnet vo;m 
Zeitpun.kt der Erkläl1"ung rus- !bevorzugter 
Wass.eriba.1,1, best;~mmt; Wel'den diese Fristen 
überschritten, so !erlischt ,die ErkLärung als :bevor­
~'ugtel1" Wias,serhau. 

§ 7. W,ar lam Tage des Inkl'lafttretens dieses 
Bundesgesetzes eine mündliche VerhandLun'g he­
r·eits lanberaumt, wobliegt ihre Dur·chführrung 
und die ErLassung des iBe~cheides der lbishel1"zu-: 
ständigen B~hörode auch dlann, Wlenn nach den 
n.euen Vorschriften ,ein Wechsd in ,der Zustän­
diglkeit eintritt. 

§ 8. Die Verordnung über Vie'l'einfachumgeQ 
im Wasser- und W·as.>efiv·er!banldsrecht vom 10. Fe­
hmar 1945, Deuns.ch,es R. G. IßI. IS. 29, tritt 
laußer, Kraft. 

§ 5. Die Bewilligung zur Ehllibri-nlgun.g von §9. [)as Bundesministeri'um f,ülr Lande. und 
festen "Stoffen, ,Flüs~keiten oder Gasen in cin FOn'itwirtschaft ist lC't'mächtigt, .das 'Bun:desg.esetz 
Gewässer kann davon abhängig Igemacht weroden, vom 19. Oktdber 1934, IB. G. !BI. JI Nr; 316, 
daß mäßi.ge Beiträge für Zweck·e der Abwäs5.er- betreffend ,das Wa:sserrecht, -in jener iF,assung 
forschung geleistet werden. Eine Vorschreibung wieder zu vedaut'bare1ll, die den seither eingetre­
dieser Art ist auch f,ür bestleihende Anlagen zu- tenen und den ,durch dieses Bundesgle'setz VOl'ge­
lä&ilg. Die näheren Bestymrnungen 'hierüber nömmenen Änderungen LSowie den geg~nwärtigen 
werden durch Verordnung getroffen. • :staats- und' verwa:ltungsrecht:lichen Einrichtungen 

§ 6. (~} Die ·B.estimmungen der Arnikel TU, XiI, entspricht. Hinweise auf andlere GesetzessteHen 
XII und XXV,wer:den erst zwei }ahre nlach 1n- dürfen Ihiebei ergänzt und iberichtigtwe'rodeu; 
krafttr.eten dieses Bu.ndesg.es,etz~ wiriks'am .. Für ferner ist' in der WiederverI.aut'barung das Gesetz ' 
.bestimmte Gebiete oder für einzellne Gruppen mit dem Kurztitel "W,asserrechtsgesetz (WRG.)" 
von Wasserherechtigten lka:nn ,das Bundesmini- zu hezeichnen;- 'Endlich snold die I§§ 2 bis 5 dieses 
steriumfür Land- und Forstwill"t1Schaft einen spä- Bundesg.ooetzesads Anhang und die .Bestimmun-
teren Zeitpunkt fest~t.zen.\ . gen ,der §§ 6 bis' 8 .m: Form vOlIl Anmerlkungen I 

. wiederzugeben. 
(2) Die im Art,iJkel XX vedügt.e Emschränlkung 

·des Instlan~ellizuges wird erst ,f.ünf Jahr.e n,a;·ch In­
kmft.tJr.eten. dieses Bundesges.etzes wirks,am. 

(3) Fü:r B.au,voihahen, diie vor Inkmfttreten 
dieses \Bundesgesetzes ,als hev-orz·wgte Wiasserlba.u-

§ 10. Mk der Voillziehun,g die:Ses BUindesge­
s·etzes ist ,das, BU'ndesministerium.f.iil1" Land- und 
Forstwirtschaft im ;Einvernehmen mit den betei­
ligten Bu.ndesministerien betraut. 

Erläuternde Bemerkungen, 

Mit .dler Was.s,errecht's'llov.el1e vOim 7. cAulgUS:t 
194~, St. G.BI. Nr. 113, wu!1dendie 1944 außer 

. Kr:aft gesetzten Best:lmmu1!.gen ü1ber beV'or,zu:gte 
Wlass,e~'.!.uten als ,dauerndes iRechtlS<gut Ü!l1 das 
futerre:chische W as'serrecht~ges'etz ein1geal1beitet 
und eine !bereits fühlhare Lücke hinsicht!liJch der 
ErhaltungspfEdlt von Was~eranlagen gesl:h!ossen. 
Damit wU!1de die er'ste Voraussetzun.g 'rur die 

. Befrieidügung der beronderenBedlüdnisse und 
AlnJforderufilgen ,des Wiedel"lauJibaillesan' die öster-
f'eichische Wassel"'Wirts,cha,ft g,cs,Chaffen. . -

Seither haben die Nachkrieg5Verhähnissle die 
Not'weIlJdi~keit . einer An1passu:ng Ider wasserrecht· 

hchen iBest1miffi'Ulligien noch au.genschei11lHcher ge~ 
macht. Denn seit Ider Abfa'ssung ides W'as~crre;::hts­
ges,et'zes 1934 halben nicht nur ,die Wirts·:ha,ft 
mit ti1hren ·Bedürtnissen ·hinskhtHch .der Wasser­
v.ernorgu~g, der Ener.gi·eerzeu.gling, ,d~r landwirt­
schaftlichen W'3!ssernutzung und der Abwäss,er­
ble:>eftigun'g und die Wissensch'aft' Ulnd Technik 
a,u.f diesen Geibieten sich weiter.errowickdt, s'on­
dem es ste1lt31uch ,der Wiedel'au~3!u in Verlbin­
dun:g mit iden Kri:egsfoLgen lbesondere Anforde­
rungen 'an ,die österreichische Wa1SSerw:'rtlSchaift. 
Hie'bei siiIld Idlie Maßnahmen zur IBehebun,g der· 
Energienot besonders zu erwähnen. Die W.lsser-

.' 

298 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 13

www.parlament.gv.at



9 

rechrtslbeihötiden könn~ man diesen viellfachen . genossenschalften einer spätelIen Novelle vorbe­
Anf()~derungen mit den ,derze'it gdtende.n Be- halten Weiben. 
stimmungen kaulfil. mehr g,eredlt wel"den. . 

Die ,d&nglilchsten AbänJderungen sind im vor­
Hegenden Entwurfe ,miIlJer WiasserrechtsnoveHe 
1947 ent'h alt en. Sile lassen sich inhaltlich in 'Vier 
G!,w~pen ·tei,len. Eilne gilt ,der Neuondnung der 
Z'wa,ngsrechte, ,die dierzeit wenig Ülbers,i,chtloich 
und außerdem 'Zu eng gegenüber bestehenden 
Wasserrechten silnd. Als Folge hievon mußte 
1938 ,ein Gesetz rülber 'bev'Ür,zmgte W.asset1bauten 
mit Awsruahmebestimmung,en erlasSien UJl1d seit-

,. her Ifast jeder' ,größere W'asserkralftlbau alls be­
vorzugt,er Wassertbau behandelt werden. Ein 
Ausnahmever'fahren ,darf aber nicht zur Regel 
werden; die Ente11g1nwngsrechte werden da;her so 
gestaltet, ,daß si'e ltür ,den NOl"mallfaH gerade :ws­
reichen. Ha,nd ,in Hand mit ihrer Erweiterung 
muß aber notwendiigerwei'se ,auch e1ne stärkere 
Sichremmg ,aer w.a;ss.erverso~gung und ,des La'nd­
wirtschaftLichen Wasserhedades enfolgen. 

Die zweit,e Gruppe wmfaßt Besümmunigen 
ü:ber di.e Zwständigkeit .unld den InstJal'lzen:iug. 
Sie sind von ,dle~ A:bsicht getragen, da.s wa;sser,wirt­
schaftliche Schwergewicht mehr als. his'her in di,e 
Mitte:lilnstanz.'zu 'ver,J,atgern,dies,e aber gleichzeitig 
von Iden Angeleg,enheiten rein örtHcher Bedeu­
tung zu entIast,en. Zu diesem Zweck wird r.icht 
nur Idie' Zustäl).,dli:gkeit .des LmdesJuuptm'lnnes 
neu ,foriffi'uiliert, sondern es w.el"den ,auch aus der 
el'1stinstanzlichen Zusdl'ldi'glkeit des Mi'nist~r:;ums 
AuJfgaben 'an den ILa:ndeshawptmann' abgetrett>n. 

Eine ,dritte Gruppe von Bestimmungen ist dem 
Wasserlbuch .gewildmet. Der Zusta;nd der Was'ser­
biücher ist seit rund 30 Ja\ht;en ,nlidrt so, wie er 
sein sollte. E,s llängt di'es, von vers,chiedenen 
an,deren Schw~e6gtkeiten a1b.gesehen, nicht zuletzt 

'damit ,zusammen, Idaßdie Mitwirkung de; Be-
te:IHgten ,a~die Dauer nlicht entbehrt werden 
ka;nn. Der 'Gruntds:a:tz, ,daß die Wasserbücher von 
Amts wegen 'zu lfiiihren s,ind, ist durch ,diie un­
geathnte 'Entwicklung der W a.ss~rwirts,ch,atft, über­
holt worden, UIIld tkalnn !heute nicht mehr hefrie­
diJg,en. Die Novelle bringt daher nicht nurnooc 
Bestimmungen ülber Q:ie :Fiihrung ,derWtaJSser­
bücher durch Idie Was!s,enbuchbehörden, sondern' 
weckt auch Ida.s Int'eresse an der tatsächtlichen Ein­
tra.gung üm -Wasserbuch. Denn nur eine aktive 
Mi,twirkung ,der 'B:etei'ligten wird jenen Zusand 
der Wa'SlSerhücher IherbeilDü,hren 'körunen, der 
schon 'seit langem ,da.s Zid vers,chied~ner, zum 
Teii.l kost'stpielitger AJk'tionen gewesen ist. . 

Di,e letzte Gruppe ll'mfaßt Bestimmunlgen 
W'as~f'Wirtscha'ftEcher Art, wdbei zunächst haupt­
säch'lich Engen ,des 'gelltende.n Rechtes heseitirgt 
werden. POIS,jitiv,e Vorschriften ~ugunsten einer 
ptlantVollen Wasserwirtscha,ft scheinen nur als 
übel"gan'g~helstimmulligen ·auf. Ihre umfaSs·ende 
RegeLung ibedart noch weiterer Klärung und 
pI"aikti'SCher'El'1fahrungen und muß ·daher e.benso 
WIe .die Auslgesta'lt1U!n'g 'des Redltes der Wa'Sser-

Zu den einzelnen 
führt: 

Zu § 4: 

'Bestimmungen wird ausge~ 

Im Eimlkhng mit der neuen Fas'S'ung des § 82, 
Abs. (4), soH ,der La'ndesJuupbmann auch hier die ' 
Möglichlk,eit ,halben, ~e;lIl,e Ents·cheirdunlgs- un,d 
Verwaltung&befu:g.nisse hinsichtlich ,des öffent­
lich,en Was:sel"gutes lfiür 'a 11 e Gewä'sser, m,cht nur 
soweit Seen in Betra,cht kommen, auf die ,erste 
Insbarnz z'u 'übertragen. 

Zu §§ 22 und 29: 

Die Notw,endllrgkei't, wass'erw~rt'Schaftliche Ge­
sichSipunkte :gcg'eniiher dem einzelnen ~n Hin­
kunft stärker als Ibisiher zuroGelturug zu bringen, 
steht mh dem Inhalt ,der aUlfzu;hebenden Be­
stimmun'gen ,in Widers,pruch. Dagegen erscheint 
es ~weckmäßig, die Wied,erherswUung ,einer zer­
störten Anlalge zum ,Anlaß zu nehmen, um wich­
t1itge ReguJierungsinteressen .i'n einem Zeitpunkt 
zur Geltung 'zu bringen, wo dies o,hne Beseiti­
gung bestehender Werte mögl'~ch ist. 

Bei § 29 ,da)f 'a:ltle!1dings der Grundgedanke 
nicht üherse'hen werd:en,daß ,das Wa'Sserrecht ' 
d'urch die Zerstörung nicht erloschen ist. Deshalb 
duden vom W ats~er1berechtj,gten nur ,olche Ab­
äruderung,en geford,ert werden, ,die s,einerdurch 
die Zerstörung der Anlage geschrWächten wirt­
schaftli chren ,Leistu'fiiglslfähi:gkeit voHa;uf Redm U11Jg 
tragen. 

Zu §§ 27, 84, 89 und 125: 
Die Vorschrjft dec; § 107, ,daß talle Wasse,r­

benutzungsrechte, ,und ,des § 23, Ab.~. (2), daß 
, aUe. neuen W assierrech,tsbes,i tz er in das' W as~er­
bucli ,eil'lzutragen sind, entlbehrt bisher einer 
wil"ksamen Saniktilo'n. Nur &e Belhörde 'hatder­
zeit -ein Intere'Ssedara.n, Was'serbenu!zungs,rechte 
und ihre Inhaher iin ,dats Wasserbuch eintragen 
zu ,lassen; den Waisser'bel"echti.gten mangelt ldieses 
Interesse ,aIber ,um 'so mehr, ails die Nichteintra­
gung für"s.iJe- keinen nennenswerten Nachteill be­
deutet. Um nun bei ,den Wasserberediti,gten ein 
p'o~,itives Interess·e ,an ,der Fülhrung der' \'i!asser­
b:üch.er zu erwecken, soUen in ,den §§ 27, -84, 89 
und 125 ver:schiedene Rechte, beziehungsweise 
V orteilean die Eintra!gung in ,~as Wa'sserbuch 
oder an ,den, diesbezüglichen. Antr:lig geknüpft 
werden. Wa;sser1be.rechtitgte, die imW asserbuch 
ni,cht eingetragen sin,d oder ihr- Wasserbenut­
zung,srecht zur Eintr:agung noch nich.t ,anlgemeldet 
h:tben, werden ,gew'iss.er Vorteile verlusti.g geihen. 
Dies führt ,a:ber noch nicht so weit, daß cer tirt-' 
sä,ch:lich,eBesta·n,d eirnes W:lisserrechtes von der 
Eintragung ilns Wa;sser:buch a1bhänigi.g wird. Es 
ist d'aJbeiauch :nu heachten, daß niditibelW'illigungs­
bedürftiJge Wassernutzungen zum Ul'lterschiede 
von den Wasser'benutzungs r echt e n nicht 
unter .diese Bestimmungen fallen. 
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Es wird nun ent!>prechender' Zeit. bedürfen, 
um säumige Was:s.erherechtigte aufdi.ese un­
gnin-stigen RechlJS,foilgen in geeigneter Weise dur-ch 
[ihre Beru'fsvertretungen und in der Presse ,atUf­

}nerksam zu mach·eu. Die genannten Bestimmun­
gen können daher biilligerweise nicht so,glei,:h in 
Kraft -gesetzt werden [vgl. § 6, Abs. 1(1), der No­
velle]. 

Zu § 47: 

Die 'hier fest:gesetzten Bestimmungen über ,die 
EVnräumung von Zwa-ngsr:echten !Und über die 
Pfli-cht der W assernech'tsibehör,de,zunädll'it ,auf 
ei~e gütliche Ülbereinkunfthinzuwi'l'lken, ,gdten 
rur alle Zwangsrechtshestimmungen dieses Ab­
schnittes. 

Zu § 50: 

nerzeit enthalten ,die Entei.gnungshestimmun­
gen der einzelnen Albsä'tze ,der' §§ 50 hilSo 54 wohl 
zu vi-eIe Unterschei,dungen bezüglich Subjekt, 
Objekt und- Voraussetzung der Entei'gnung, &0 

daß eG schwer ist, da's Ges·etz den tatsächlichen 
Bedüdn·i'ssen entsJPr.echend zu handhaben. 

Die V'Orschriften über Zwangsrecht,e wurden 
. ,daJher in tden§§ 50 Ibis 54 so geglieden, daß der 
EIlitei'gnlUn;g von LiegenschlIften _un'd Bauwerken 
sowie von P--r,i'vat.gewä'~sern, Wa'ss,errechten, An­
la'gen und anderen Vorrichtungen di,e Entei,gnung 
für 'bevorzugte Zwecke ,folgt ,und daran sich be­
sondere Schutzbestimmungen ,für ,di'e Landwirt­
schaft und 'für bestehende Nutzun'g'en, i'IlSbeson­
dere '-fifr ,die Wasserversorgung, ansch'ließen. 
Dur.ch ,d~e Zu~ammen'fa<$sung der :li1ten §§ 51, 52 
und 54, Ahs . .(2), im noeuen § 51 ikonnt,en Lücken 
,gesch1los\S,en un1d .die ~estimmungen übersichtlicher 
gefaßt wer:den. 

_ _ nie Lockerung und Br~eiterung der Eni:,eig~ 
nu.n,gslbestimmungen rur ,das Normalv,erfahren ist 
unbedingt nöti'g, we,hn ni'cht alle größeren Bau­
vor'h-a;b.en als bevorz,ugte Bauten behan.de.It ,i,rer­
den soHen. Daß als Eruts'chädigung !bei Ent'eig­
gen 'auch .yon Amts wegen Ersatzsachleistung,en 
in Erwä'\!'Ung zu zielh.en sind, ist j,et'zt, im § 99 
a,us,drücklich kh.rgestellt. 

-- ---- - ------------------------

tBel w~detstre.itenden Was'serversorgungsansprü~ 
chen W1ü,-,de esiim NOrlffia'!lfa1'1 als widersinnig 
empfunden werden, den nächstgelegehen Be­
werlber auszuschwlten. Spr,echen !h-esondereGllÜn'de, 
wi,e zum Beis'p;d volkswi-rtschaft~iche oder ge~ 
sundheitli,che iErlfolI"dernilS's'e, für die Bevorzugung 
eines Jremden Bewerhers, s'o muß dies n'achge­
wiesen werden. 

Zu § 52: 

.Während gemäß §§ 50 und 51 in j~dem e:.n­
ze,lnen Fall unters'ucht werden mtUß, oh dasge-:­
p1ame Unternehmen im Vergleiche zu .den Na'ch­
teillen ,der Zwanlgsrechte üherwiegende Vorteile 
erwarten läßt, wi'r-d tfür' <die unter § 52 faUenden 
B~uyo-rhahen diese Frage von vornherein bejaht, 
so daß ~m Ein'zeHa'!l nur mehr das nötige Aus­
maß der· Enteignung beurteiI-t weI1den muß. 

" . 
Zu § 53: 

Das geltende Recht nimmt Rücksicht auf -be­
stehende W a:ss'erversorgungen,n~cht . alb er auf 
einen Wa'sserhe.darf, der ~1'st gedeckt werden 
-soU. Dies trifft heson,ders .die >Landwirts·cha.ft und 
soll durch den neuen § 53 wett,gemadlt werden . 
Hiebei ,ist auch vorges<e<hen, offensichtloiche_ Ver­
schwendung :bei .der Boden,bewässerung ,durch ein­
zelne Grundbesitzer ~m Interes'se .der ü!bl1igen und 
der allgemeinen Nutzwasserversorgung einzu­
schränken. 

Zu § 54: 

hn Atb-s. (1) ist ei.ne derzeit nur für E:Jt- und 
Bewässerungen ,g,eltende Best:lmmullig dahin er­
weitert wor,den, daß nunmehr !bei· all",n Enteig­
nungen ZlU prüfen ist, ob und inlW!eweit -betrof­
fene .Wassernutzungen erlh-alten werden können. 

Bei Enteignung von W'a'ss,erversorgJmgsanlagen 
is,t eine. Ersatzw;1!sserversorgung grundsätzlich 
vorz'us,eheri.. Vondi,eser Verpflicht\lIlg können 
wichti:ge öffentliche Wasserversorgun:gsanlagen, die 
dadurch elltiSprechcnd ihrer Bedeutung ,eine beson­
.dereSt-e'Nung el'halten, unt,er hesonder.en Voraus-
setzungen ihe;freit werden. -

,nie Ehteignrunlg für Ba,\lIIl1a.ßnahmen, die be- Zu§ 55: 
ihördlich angeordnet wunden, entspricht einer 
jahrzehntelang geübten Praxis und steHt die ge- Die bis,herig,en Abs. (2) bis (4) erscheinen über­
setzliche Sicherung fürdi'e Mögli,chikeit einer flüssig, .da ihr Inhalt ent'weder ,~m Abs. (1) ,ent­
Beschaffung von Ers atzwass er, Herste!l1ung von :halten oder sch,on ,j,n den §§ 99· un-d28 ausge­
Ersatzbriicken, Umlegung von Weg,en, von .s,prochen ,ist. 
'Schutzrri'aßna·hmen gegen&utschungen u. dgl. Z 
dar. u § 56: 

Zu § 51: 

Diezwang&w,ers'e Verlegung von- Gewässern für 
städtebauliche Zwecke soll ,d:urch A!bs. (2) er­
mö·glicht werden. Für andere Zwecke, wie ium 
BeilSipieil für Straßenlbauten, Eisenhahnen USIW., , 

sind ,die Enteignun,g's'bestirrn'nlungen meist schon 
in den betreffenden Gesetz·en eri:thalten. 

Dies.er Paragraph wur·de v·ereinfa,cht und der 
Ahs. (2) 'zu einer selbständigen Bestimmung aus­
,g,ebaut. Abs. (3) iISt künftig -auf alle unmittelbar 
abhängägen Betri,ebs:anlagen anzuwe.n,den, Z:\lm 
Bei~piel aucha,uf solche, ,die das Wasser für Fabri~ 
kationtszwecke benötigen. Um einen Mißbrauch 
-dies,er -erweiterten Einl:ösepflicht 'zu· verhindern, 
wir:d der ,zweite Satz "lIlIgefügt. 
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Zu § 82: 

Abs. (1) ist Ineuformuliert worden, um 7.ahl~ 
Teiche Wassersa<chen von bloß ördidler Bedeu­
tung wieder in ,die Zuständ~gkeit der Bezirks­
verwa'l tungshehi?r,de lzuriickZluführen, W:lgegen 
die w<l!Slserwil1ts'charftLich hedeutenden AngeIeg,en­
heiten dem Lande~ha'uptmann zU'gewies·en wer­
den. Ei'n'e ziff'ernm'äßige Größe als en tschei,den des 
Moment der ZuständigkeitsaJb,gren'Zung hat sich 
wohl nur bei Wass,erkraltanl:l!gen bewährt. In 
H:nkuruft soH :daiher für die Zustän&gkeitlbei 
allenan,deren Anlagen die mögliche Auswirkimg 
auf ihre Umgebun.g, ,aUlf betroffene Gewässer usw. 
maßgebend sein und eine ,gewis,se Elastizität in 
den ZU!Ständ'~gkeitsgr·enzen Iden Erfordernissen 

, der Praxi.s besser Redtnung tragen. Zu bea~ten 
ist, ·da·ß ,in Punkt c ,der M;tßst:l!b für die Zustän~ 
d:g:keit sich aus dem Um f-a n'g der Anlage er­
giht. 

Wenn VerJüg:ungen im Sinne ,der -in Abs. (S) 
angehührtenParagra,phenaus Wlasserwirtscha.ft­
.lichen Rücks1dtten notwendig weden, :nuß ,der 
Landes,hauptmann i'n der Lage sein, s,ie unmittel­
bar und Ui11tbehinidert durch vorausgegangene,An­
or-dnungen ,der Bezirksverwaliungsbehörde' .zu 
treffen, deren Zuständi'gkeit jedoch insowe:t auf­
redtt bleibt, als es·si,ch um Fralgen von örtilidte.r 
B~deutun,g handelt (vgl.die äJhnliche Regehmg 
im § 104). . 

Zu § 83: 

'Schon di,e Wia'sserrechtsnoveUe 1945 hat im 
Ahs. (1) dendamaEgen Punkt c gestrichen ,und 
durdt jene Angelegenheiten .der Grenzgewässer 
ersetzt, Idie ,zrw<.is.dlen'Staatliche· Ve.r·e:!nbal'un;;on 
erfordern. Nunmehr soll teilweise die öffenüidt. 
erldär~ng von. Privatg,ewä'»sern und das Ent­
schä,digun,gsvenfahren bei lPevorzugten Wasser­
bautj;!.n {vgl. § 96) aus der erstinstanzlichen Zu­
ständi?ikeit ,des Ministeriums ent:fallen, währenq 
bei T<tlstperren ,di'ese Zu:ständi~keit eingeschränkt 
wird. 

Zu § 94: 

Diese Bestimmungen si,nd meist geltendes 
Redtt. Für hevo~ugte Wasserhautel1 ist weit,er 
vorgesehen, ,daß ,der Bevorzugungscharakter bei 
Ni,dtteinlhalltuntg emer Fri~t 'V'erlol'en,geht. 

Zu § 96: 
'" 

Währentd ,bei Ider Genehmigung eines bevor": 
zugten Wasserbaues .di'e öffendidten Rücks:dtten 
im Vor,del1grund- stehen, harudc;lt es ,ich beim 
Entsdtä-digungsvenfahren vor ai1lem um ,die Wah­
rung privater Redtte. Hier ersdteint ein Zwei­
instanz,enzug nidtt nur wünschenswert, sondern 
auch ;erlfol"derLidl, weil' eine gerichtliche Über­
prüfung der von der Wasserrechtshehörde fe.,t­
gesetzten Ent:>chä,d~gJng nicht stattfindet. 

1 

\ 

11 

Zu § 101 a: 

ISdton bi~her wUl1de wiederholt bei ,der Ge­
nehmigung von W,assefikraftarrl'agen eine staat­
liche ,Bauaufsichta'Is Konsen~bedingung vorge- , 
schrieben, ,die 'aher ,der gesetzlidten Regel,ung 
entJbehrte und ,dah'er in manchen Fällen zu 
Schwierigkeit,en fiihrte. Durch ·die neue Bestim­
mung 'S011 ·der Bauaufsicht, ,die fallweise durch 
Bescheid ,der Wasserredt'tsbehörde hestellt ""er­
den kann, eine redttHch klare Grun.dlage gegehen 
werden.' Inslbesondere hat nach dieser Regelung 
bei :Unst~mmigkeitenzwisdten dem Aufsichts~ 
organ unld dem Unternehmer ,die Wasserredlts­
hehöl1de Ibeschleunigt IZU entsdt'ei,den. Die Ver­
ant:wortLichkeitvon Unternehmer und B.lUlführer 
wird durch -di,e iEinsetzimg di~er wls,serre0t­
lichen Bauaufsj,dtt ,ntimt eingesdtr,änkt j ~elbstver­
ständEdt hleihen audt tdi'e hau-und gewerbe­
poli,z,ei1lichen Bestimmungen unberührt. 

Zu §102: 

Die Erklärung .~l'l'S1 bevorzugter Wasserbau 'soll 
d1e Planung und Ausfiülhnmg eines B-auvorhahens 
erleidtt,ern, ihm aber nirot ,da<uemd eine Bevor­
zugun,g verlei,hen, die ,die Zuständigkeit ·ues lviini­
steriums zur FoIge hat. 

Zu § 102 a:' / 

Die Ahs. (1) rund (2) sin.d ,a;us den bi~lher~ge" 
Abs. (5)U'nd (6)des§ 102hervol1geg'a'ngen. Hi,e­
bei wurde im n'euen Ab's. (1) ,die .den Bezir.ks­
verwaltungSibehörden obli,egen.de, übef'Wachungs­
pflidtt audt tauf .den Zust'a1nd ,der Ge'wässer aus­
gedehnt. Abs., (2) ist entspl"eroend ·den Wünschen 
des Bundesministeriuffi's ,für soz·i<a'le Vet'lWlaltung 
erw,eitert worden. 

<Das Verhngen nadt wiederkehrender über­
priifung .der Ahw.äs'seranlatgen [Albs. (3)] ist von 
verschiedenen .\Seit'en ,g,estellt wotiden. Hier mußte 
mang.els entsprechender !bestehender Einrichtun­
gen ,und ,im HinbHck ,a'll'f n'odt ausstehen,de 
Forschun~sergebnisse !das Nähere ,d:em Veroro­
nUnigswege vorbehalt,en wer-den .. 

Vorschreibung,en nach Aihs. (4) werdenzumei~ 
ei,ner !genaueren E~nlha'ltU'ng ;der. Konsensibedin­
gUingen geltenjaudtdie §§ 22, Abs. 1(1,), 31, 44 
und 45 dürften ottt nütZJ1idte Grundlagten bieten. 
Bci argten Miß~tä:nden: ']mmmt tgegehenerrfalls 
§ 68, Albs. (3), AVG., linBetramt. 

Zu § 104: 

EinstweilJ;i,g,e Verfügun:g,en außerhalb eines an­
häng,igen Venfa<hrens Isollen nunmehr in die Zu­

-stän,digkeit ·des· ,L:l!ndes'hauptmannes ,f,allen. So­
hln,ge ,der Landesiha;uptm:l!nn nicht eingreift, kann 
die Be'Zi'rlks'Verwalmm~ehör,die diese Vel1frü'gun­
gen erlaslsen. Um unbegl"en'zte ProrvJs'Oden hin t-
3Jn;zuhalten, wiI1ddira Vorsrorilft ,des Alhs. (4) ein­
$~frügt, na<ch ,der jede ein'Stw:eiHge Ve~±iüg,,!,ng nach 
emem JaGtr außer Kra'ft trltt". ,fiaHs sIe mcht aus- . 
drückl,ich länger oder küti,Zer befristet wi.rd. 
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Zu § 105: 

Die grundsätlzliche W~ede:11hersteIUung des, Zwdi~ 
installlzen2uges enwptichtdem Ged'aniken, daß 
nicht' gera,de jene Aongelegenheiten, die lbei . ,dler 
Bezir<ksverwaltu~behÖJl1de begrnnen, einer ,dop. 
piehen Oberpruifung unterl,jegen sollen, wämrend 
bei iden sch'Wlerwi,egen,&eren Fragen, ,die erstmal~g 
vom Landesihauptmann en~chieden wer:den, die 
B.eIlUlfung nur laon eme Instanz mögdich ist. 

Anderseits nahen .die 'Erfahrungen mit .d~ 
W;ass'errechts:gesetz 1934 ,gezeigt, daß immerihih 
eine gewi's:se A11IZaihl ,"on Rechtsfragen unter·Aus­
schahun,g der mion'isteriellen Instanz an ,den 'Ver~ 
wahungs'gen,chtshofgelangt ist. Da sociner Ent­
scheli:dung mehr oder weniger präjudiz'ioeHer 
Gharaikter zoulkommt, ist ,für eine 'glewi\5lle über­
gangszeit im Interesse der Ausbi'ldun:g eine:r 
einheitlloichen Hind'habung UIn;d! A~s-1egungdes 
Gesetzes ,der Drei~nstlan,zen'zUlg a.ufrechtenha!lten 
[§ 06, Albs. (2) oder Novelle]. 

Zu§§ 107 und 107 a: 

Der Zusnand der WasseJ:1,üchJer ist nachweislich 
seitdem ei-stE:~n Krreg unheftiie,digend'; verschie­
dene sogenannte Wasser:buchaktionen -halben nur 
gebietsweise und zum Teil 'wch nur voru'ber­
gehenld AbhilJJfe 'gielbra:cht.Es st-eht aber ,außer 
Zwei,fe!, daß ol'dlenoli,ch' gelführte WasSlel'bJücher 

C1'O!W1OilI1 ,für die Verwal-tung - insibesond.erean-. 
gesichts ,der !kommenden wassenylirtschJa.ftlichen 
Aufgaben - als auch für die Was·socflberechügten 
und 'aUe am Wasser Intleresl9ierten uonencbehd!ich 
sind. 

Die einwandfreie Führung eines W'al<;serbuchei 
setozt Klarih.eit über den Wortlwt der Ejntra;gung, 
verläßllicheWa.sserlbuchiführer, Idlie Mitwirkung 
der lBeteia,ilgten und 'ausrei,chellide Geldmittlei vor­
ws. Auf ,die M'inwiflkung der iB-eteiligtenl zielen 
bereits ,dile Arti!kell m, XI, XII ll'nJd XXV der 

. Novelle ab. Geeignete. Wasser'buchifiührer sinld 
nicht ausgenutzt, wenn 'Sie 11Iur .das Wass'erbuch 

. 'eines elin,lJel:nen. B:ezi,rlkes zu 'führen ;ha'ben. Wer­
den sie .alher one'hen Ider Wasserbuch:iiührung mit 
anderen Ges,chälften der Bezirksverwaltufllg ne­
fa,ßt, dann 'Dei,det, erfa,hrungs,g,emäß dar·unter ,dlie 
Fülhrung· des WaSlsel'buches. Es ist daher notwen­
drg, die Fü~rUlng der Was.sel'bücher, die sich 
weiterhin Ibei den BezirkslVerwa:ltungsbeihör:den 
befinden sollen, ,d'eIffi 'Lan:deshauptmann zu über­
tragen, 'Wo unter anderem alU,chdile ,für di,e A,ulS­
fül[ung :d~r Wasserbuchiblätt:ier erforder:1ichen 
Schre;bmaschinen mit großem Walgen vorha.nldlen 
sind. 

Der Wortlaut der iEintraglUlIlJg 5'011 nicht vom 
Wasserbuch'führer frei ennwor1fan werden und 
unÜlbenprüift ins Wasserlbuch. geLang,en, sondern 
jeder Eintragurug muß ein .fol1meller Wass,el'buch­
beschiei.d vora.uSlgehen. Die moiemit ver'bundene 
Anbeit wi1'ld unter :der verantwoflclich'en Leitiun,g 
und A'Ilif5icht aktiver Bleia:mter ,der Landeshaupt-

manonschaft größteriteiJs von. Pemipni~teh gegen 
mäßiigesEntgelt 'besorgt weiden können. Um 
di'ese Me!hr:aUlfwenoomgen zu dlecken, solJen . für­
die Eirut1'3lgungen ;gerin~fiigige Gelbühren zu ent­
richten sein, deren Höhe durch Verordnung ein~ 
v,ernelhml1ich mit dem BundesministeriUlffi rur 
Finafllz.en festlges'etz.t werden wird. 

Zu § 108: 

Im Ans. (2) wird der Wortlaut durch Unter­
la\Sl9urug ei'ner ennbehrliichen Aufzäihlun'g aliler in 
Frnge kommendel!l La·ndel9ge.seeze wesentli,ch v,er­
ein~'acht. Die Vorschdft ,des Abs. (4) ist n'Otwen­
dig, da Idler Zustand der Wasserbücher in man­
chen Bezit1ken dlerart ist, ·daß· i:hnen ,die ,im 
Abs. (1) zuerklamn:t'e 'Beweiskraft nichtZJuge­
sprochen werden :kann .. 

Zu § 2 der Novelle: 

Mit ,dieser und :der folgen,den· Bescimmung 
'W3Igt die Wasserremtsgese17Jgeoong etnen Schritt 
in Neuland, um ,die.g,esteigerten Anspruche oan 
dien österreichischen Wasserschatz nach MÖlgIich­
keit befri'edi'gen zu können. Hie:zu ibeda,rf es 
was's,erwirtsch3lftilicher Rahmenpläne für alle 
w.1chtiigeren Flußgelbiiete, was nicht n,ur ent­
sprechendIe öl1tliche Venrauth.e!'t, 'sondern auch 
reiches Bedbachtung&material und ,dessen Auswer­
tUiIl'g vor:aUSis'etzt. Nun ist oaher gera.de ,d1er hydro­
grapihische Dienst wälhrend ,d~s Krieges empfind­
lich ihehinodert ,gewesen. Andererseits geht es nicht 
an,den Aushau ,der Was:serkräifte, die Herstel­
lung neuer Bewässerungs-anlagen usw. ibi~ zur 
Au-saribeiilJung wasserwirtsch'3Jft1~cher ~ahmen­
pläne 'auifzuochJielben. Damit hier kein Hindernis 

'f:ürein:e später:e Gesamt'lösung entsteht, müssen 
entsprechende Maßnahmen - Rahmenvemü'glUn­
-g~n - schon jetlzt getroffen werden können. 

Di,ese Raihmenverfü!gillllgen .als lBa'usteine der 
künlftigen iRahmenpläne können zum Beis.piel 
bes·agen,: ,dlaß einlbestimmtes Wat.dgehiet Ifür :diie 
T,rinkwas~.erversor-guDtg vorbehahen ,ioSt,da,ß in' 
der Donaustrecke unterhaLb von Wien die rasche 
AM'uhr ,der scldt.i5chen AbwäSser g-esicher.t Mei­
ben muß, Id'aß ,für' \'\T·aseerkraftnutzungen diese 
oder jene F'1ußstrecken in Betracht kommen us'w. 

Anreg,UIl1/gen zu wa.ss·erwilrtschaftlidren Rahmen­
vedügungen ,dJÜrlften hoa.uptsäch,lich von der Bun­
de~wasserlbaurverwaItul1ig, ,den Lande.shauämtern 
ulnd den WalSserikraftg,eseUschaften kommen. Doch 
steht jedermallln ein Vors,chl'a'g freli.' Nach song­
fält.i-ger ü:berprufunlg ,durch .das Bundesministe,.. 
rium für LanJd- und Forsvwi'rtsch3lft afts dbersner 
Wasserrechtslbehö'l1de un,d nach Anhörung ,der 
beteil:jgt-en St,el'len er.ge!hen dann von Fall ZlU Fall 
die Verfügungen'. Da aus iiJhnen in ,der Regel kein 

. Recht erwädllSlt:, können sie nach den' Erfahrun­
gen, ,die sich im _ konkreten FaU~el1geben, wieder 
a'bgeän;d'ert oder wEgeholben. we.rden. 

Abs. (3)geht von ,dem Gedan!ken ,aus, ,daß die 
Verweigerung einer wasserrechtl.ichen· Bew:dli-
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gungdurch lHinrweis auf .im Verwa,ltungslWege ge­
troffene VerfÜ'gungen, ohne ,daß ,dies'e selbst 
Gegenstand eines Beru'furugs- oder Beschweroe­
verfahrens weroden ikönnen, mit ,den Gmlll·dsätzeon 
eines RechtiS'St\lJa.tes ka.um vereinbar wäre. 

. Zu § 3 der Novelle: 

Diese Bestimmung ~ol1 nach Mög'lichikeit v'er­
hüten, daß ArlYeit und Mühe Ifruchtlos Ilufgewen­
det werldoen. Das vom Lmdeshauptmann zu be­
stellende geeignete Organ ,ist eine St1ellle inner­
ha'Lb ,der Landeshaupnmannsehaft, ikeiineswegs 
aber eine S011lder'behöl"Ide für ,die W-asserwirtschiatft 
in der Mittelinstanz. 

Zu § 4 der Novelle: 

Die tunlichsoe iF'öl'Iderurug ,der Gewässerllwnde 
und insbesondere die Vermehrung des Beolbach­
rungsmaterialles ist im HinhtiCk a,utf ,die vie1en 

13 

Anspl1Üche, die an ,den W assersmatz g~teHt wer­
den, eine wichtige V Oroa.U5setzUßlg richtliger 
WasSlel'Wirts,ch3lft. Sie kommt wiedef!UimaUen 
In'teressenten am Wass,er zugute. 

Zu § 5 der Novelle: 

Der Zustl\lJßd vieler ÖS'terrei,chischer GeJWässer 
iost wenigerlfreulich. Dies ist um. so mehr be­
dauerolich,-als sie vorrwti,egellld Gebir.gswässer ~.i'nd; 
die an sich 'besondere Klarheit 'Imd Reinheit !be­
sitzen. Im Kampf ,gegen ,die Verschlmutzun'g muß 
ein armes Land hesw~ht ~ei.n, den Erfolg mit 
möglich'st IbiJl1:'gen Mitt,eln 'herbeizuführen und 
Idie aus 'dem Wa'&s,er zu envfernenden StofFe ,nach 
Möglichkeit noch nlUtlzJbringenrd ZIU vel'Wenen. 
Aus ,diesen Griinden i5t gerade österreich an einer 
systemat,jschen Abw~serforsch\lng hesonden 
interessiert. 
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